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IM BLICKFELD

Peter Moser

GLAUBWURDIGE WIRTSCHAFTSPOLITIK IN EINER DEMOKRATIE

Walter Eucken und andere ordoliberale Denker gehirten zu den ersten,

welche die Bedeutung einer konstanten oder verlisslichen Wirtschaftspolitik
betont haben: Darunter verstanden sie eine Wirtschaftspolitik, die sich durch
Konstanz auszeichnet und gleichzeitig dem Privateigentum Vorrang einriumt,
Vertragsfreibheit und offene Mirkte garantiert und auf umfassenden Haftungs-
regeln und auf einer stabilen Geldpolitik beruht. In diesem Aufsatz wird unter-
sucht, inwiefern politische Institutionen einen Beitrag zu einer glaubwiirdigen

Politik leisten konnen.

Die Erkenntnis, dass das Funktionie-
ren einer Marktwirtschaft nicht nur zweckmissig
festgelegte Eigentumsrechte, sondern auch eine
verldssliche oder glaubwiirdige Wirtschaftspolitik
verlangt, ist heute (wieder) einem grésser werdenden
Kreis von Okonomen und Wirtschaftspolitikern
bewusst. Einmal gefillte wirtschaftspolitische Ent-
scheidungen sollten relativ dauerhaft sein. Zu-
mindest aber sollten Anderungen der Rahmenbe-
dingungen vorhersehbar sein. Mit dem Aufkommen
spieltheoretischer Konzepte gelang es den Okono-
men Finn Kydland und Edward Prescott (1977), die
«Zuverlissigkeit» mit dem Begriff der «Zeitkonsistenz»
priziser zu fassen: Eine heutige Entscheidung ist
zeitkonsistent, wenn sie auch in der Zukunft fiir den
zukiinftigen Entscheidungstriger noch die beste Ent-
scheidung darstellt. Von einem zweckmiissig gestal-
teten rechtlichen Rahmen gehen aber nur dann die
erwiinschten Wirkungen aus, wenn er als bestindig
angesechen wird. Diese Eigenschaft umfasst zwei
Aspekte: Einerseits miissen diese Rechte und Regeln
frei von willkiirlichen staatlichen Einmischungen
sein. Kurzfristig erlassene Gewinnabschopfungs-
steuern, Subventionierung von Konkurrenten, Be-
schrinkung von Marktzugangsméglichkeiten sind
Beispiele im Sinne Walter FEuckens, welche die
Erfolgschancen von Investitionen unnétig schmilern
und risikoreicher werden lassen. Andererseits ist der
Rechtsrahmen nur so gut, wie die Institutionen, wel-
che diesen durchsetzen. Obwohl in einer Marktwirt-
schaft nur wenige Promille aller Transaktionen eine
formelle Vollstreckungsregel benétigen, bedarf es
eines kostengiinstigen formellen Rechtssystems, auf
das die geschidigte Partei zuriickgreifen kann, wenn
alles andere fehlschligt. Dies verlangt kompetente
Gerichte, Kartellimter und andere Instanzen sowie

Exekutiveinrichtungen, welche diese Entscheide
auch durchsetzen.

Die Erfahrungen der Transformationslinder in La-
teinamerika, Asien und Osteuropa zeigen sehr deut-
lich, dass erst das Zusammentreffen von guten Ge-
setzen mit verldsslicher Durchsetzung eine Vertrau-
ensbasis schafft, die dazu fiihrt, dass diese Rechte in
Anspruch genommen werden und dass Investoren
sich darauf verlassen kénnen (sieche Weltbank 1996).
Die Folge sind steigende Investitionen in Sach- und
Humankapital, welches die wichtigsten Faktoren des
wirtschaftlichen Wachstumsprozesses sind. Die Stu-
die von Borner, Brunneti und Weder (1994) und ihre
weiterfiihrenden Arbeiten (publiziert in Weltbank
1997) belegen diesen Zusammenhang: Staaten, deren
Politik von Unternehmern in Befragungen als Glaub-
wiirdigkeit eingeschitzt werden, weisen ein reales
Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens von etwa zwei
Prozent auf, wihrend in Staaten, deren Politik als
nicht verlisslich erachtet wird, das Einkommen sta-

gniert oder schrumpft.
Bindungsproblem in der Demokratie

Jede Gesellschaft steht deshalb vor folgendem Span-
nungsverhiltnis: Auf der einen Seite besteht ein Be-
diirfnis nach einem starken Staat zur Durchsetzung
der Gesetze und zur Schaffung von Ordnung, auf der
anderen Seite ist es notwendig, die Staatsmacht zu
beschrinken, um Raum fiir individuelle Initiative zu
schaffen. Die Schwierigkeit ist aber, dass ein Staat,
der iiber das Gewaltmonopol verfiigt und dadurch
die Biirger zur Respektierung der Vertrige und des
Privateigentums zwingen kann, dieses Gewaltmono-
pol auch dazu einsetzen kann, in den Marktprozess
zu intervenieren und so Vermégensteile seiner Biirger
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fiir sich zu vereinnahmen. Dies sind die Fragen der
klassischen = Staatsphilosophie, welche beriihmte
Denker wie Locke, Montesquien und Madison be-
schiftigt haben und auch gegenwirtig von grosser
praktischer Relevanz sind. Aufgrund der reichen
theoretischen Erkenntnisse und der vielfiltigen Er-
fahrungen lassen sich meines Erachtens drei Thesen
vertreten:

1. Demokratie, verstanden als Mehrbeitsentscheide,
geniigt nicht.

Dies aus drei Griinden. Erstens konnen Mehrheits-
entscheide definitionsgemiss keinen Minderheiten-
schutz gewihren. Zweitens kénnen Mehrheitsent-
scheide bei komplexen Fragen zu inkonsistenten oder
nicht dauerhaften Entscheidungen fithren, wie dies
Condorcet bereits 1785 gezeigt hat. Wenn nur schon
zwei Entscheidungsdimensionen bestehen (z.B. Ein-
kommen und Umweltschutz), so existiert im all-
gemeinen kein Beschluss, der nicht durch einen
Mehrheitsentscheid wieder geindert werden kénnte.
Der dritte Grund schliesslich folgt aus der Zeit-
inkonsistenzliteratur. Da ein heutiger Beschluss nur

Es ist bisher nicht gelungen,
einen robusten Zusammenhang
zwischen Demokratie und

Wirtschaftswachstum zu finden.

dann zeitkonsistent ist, wenn er auch in der Zukunft
fir den zukiinftigen Entscheidungstriger noch die
beste Wahl darstellt, entsteht folgendes Problem: Re-
gelmissige Wahlen in reprisentativen Demokratien
fithren vielfach zu einem hiufigen Wechsel der Ent-
scheidungstriger, die sich meist durch unterschied-
liche Politikvorstellungen auszeichnen. Folglich kann
eine heutige Entscheidung fiir die zukiinftige Regie-
rung deshalb nicht mehr optimal sein, weil sie andere
Priferenzen aufweist bzw. andere Bevélkerungs-
gruppen vertritt. Darunter leidet grundsitzlich die
Dauerhaftigkeit von wirtschaftspolitischen Entschei-
dungen in Demokratien.

All diese theoretischen Erkenntnisse werden in
empirischen Untersuchungen in dem Sinn bestitigt,
dass es bisher nicht gelungen ist, einen robusten Zu-
sammenhang zwischen Demokratie und Wirtschafts-
wachstum zu finden. Insbesondere in polarisierten
Gesellschaften mit instabilen Regierungen (ob de-
mokratisch oder nicht) ist das Wachstum tief. Dem-
gegeniiber zeigen verschiedene Arbeiten, dass ver-
lissliche 6konomische Freiheitsrechte mit hoherem
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Wirtschaftswachstum einhergehen. Dies untermau-
ert die These, dass Demokratie allein nicht ausreicht,
um eine glaubwiirdige und liberale Wirtschaftspo-
litik zu gewihrleisten.

2. Es braucht Institutionen, die Mehrbeits-
entscheide beschrinken.

Institutionen sind im folgenden definiert als alle Be-
schrinkungen der einfachen Mehrheitsregel. Diese
umfassen beispielsweise qualifizierte Mehrheits-
regeln (wie etwa in der Europidischen Union oder
betreffend Verfassungsinderungen in der Schweiz),
Entscheidungsstrukturen fiir Gesetze (Mehrkammer-
systeme, Referendumsméglichkeiten), die Organisa-
tion der Parlamente (Kommissionssystem, Zuteilung
der Vorschlagsrechte, Stellung der Parteien), admini-
strative Regeln (Beweispflichten, Klageméglich-
keiten, Organisationsstruktur der Verwaltung) und
nicht zuletzt die Kompetenzzuteilung an die Ge-
richte.

Diese vielfiltige Strukturierung des politischen
Entscheidungsprozesses hat drei wichtige Funktio-
nen:

» Komplexe mehrdimensionale Entscheidungen

werden in einfachere Teilaufgaben gegliedert.

Das reduziert die Gefahr inkonsistenter Mehrheits-
entscheide. Als Beispiel sei die Reorganisation in der
schweizerischen Wettbewerbspolitik genannt. Seit
der Reform 1995 ist die Wettbewerbskommission
(vormals Kartellkommission) ausschliesslich fiir die
Wettbewerbspolitik zustindig. Vor der Reform hatte
sie auch struktur- und verteilungspolitsche Ziele zu
gewichten, was zu mehrdimensionalen Entschei-
dungssituationen fiihrte. Diese verschiedenen Aspekte
sind nun entflochten, mit den wettbewerbspoli-
tischen Kompetenzen bei der Kommission und den
strukturpolitischen Befugnissen beim Bundesrat. Die
Kommission hat nun eine klar definierte Aufgabe,
weshalb eine verlisslichere und bestindigere Wett-
bewerbspolitik zu erwarten ist. Dazu tragen auch die
wesentlich klareren inhaltlichen Vorgaben des neuen
Wettbewerbsgesetzes bei.

* Kompetenzen werden auf verschiedene
Entscheidungstriger verteilt.

Dadurch werden die unterschiedlichen Funktionen
der Staatsgewalt getrennt und einzelne Funktionen
noch weiter aufgeteilt. Diese auf Montesquien und
Madison zuriickgehende Idee ist in verschiedenen
Lindern in unterschiedlichem Grad verwirklicht und
prigt das amerikanische und auch das schweizerische
politische System massgeblich. So zeichnet sich die
Schweiz zum einen durch einen ausgebauten Fode-
ralismus aus, welcher die Staatsgewalt in vertikaler
Richtung teilt und zu Wettbewerb zwischen Gebiets-
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korperschaften beziiglich Steuern, éffentlicher In-
frastruktur und Ideen fithrt. Zum andern ist auch die
Staatsgewalt des Bundes aufgeteilt. In der Gesetzge-
bung besteht in gewisser Hinsicht ein Dreikammer-
system, da neben der Zustimmung des National- und
Stinderates aufgrund der Referendumsméglichkeit
die stillschweigende oder ausdriickliche Billigung
durch die Mehrheit der Stimmenden notwendig ist.
Ein solches System von horizontalen und vertikalen
Checks and Balances setzt voraus, dass die einzelnen
Entscheidungstriger unabhingig voneinander legiti-
miert sind und iiber formelle oder informelle Rechte
verfiigen, die es ihnen erlauben, sich gegenseitig zu
kontrollieren. Die Erfahrungen mit dem schweizeri-
schen Foderalismus zeigen, dass ein funktionierender
Foderalismus nicht nur verlangt, dass massgebliche
Kompetenzen den Kantonen zugeordnet sind, son-
dern dass eine klare Abgrenzung zwischen Bundes-
und Kantonsaufgaben bestehen muss. Umgekehrt ist
es notwendig, dass der Zentralstaat verhindert, dass
die Wirtschaftspolitik der unteren Ebene den ge-
meinsamen Binnenmarkt schwicht.

* Die Informationslage wird verbessert.

Dies in zweifacher Hinsicht: Einerseits fordert die
durch Delegation erwirkte Spezialisierung (sei dies in
Parlamentskommissionen oder in Exekutivbehérden)
den Aufbau von Expertenwissen. Durch Ausstattung
mit Ressourcen und durch die Gewihrung von Ent-
scheidungs- und Mitwirkungsrechten an diese spezia-
lisierten Gremien wird der Anreiz zur Informations-
beschaffung verstirkt. Andererseits fithren die durch
Gewaltentrennung und Gewaltenteilung bewirkten
Checks and Balances dazu, dass diese private Infor-
mation 6ffentlich wird und nicht von den spezia-
lisierten Instanzen missbraucht werden kann. Beides
— Spezialisierung zusammen mit gegenseitiger Kon-
trolle — trigt zu besser informierten kollektiven Ent-
scheiden bei.

3. Institutionelle Beschrinkungen (Verfassungs-
regeln) miissen selbstdurchsetzend sein.

Dies bedeutet, dass die Restriktionen selbst glaub-
wiirdig sein miissen, so dass sich die Politiker aus
eigenem Interesse daran halten. Es bedarf nicht nur
Instanzen, welche die Verfassungsmissigkeit von po-
litischen Entscheidungen garantieren, sondern auch
einen Mechanismus, welcher diese Verfassungshiiter
wiederum kontrolliert. Dieser letztlich unendliche
Regress kann nur durchbrochen werden, wenn die
Verfassung selbstdurchsetzend ist.
Selbstdurchsetzend ist eine Verfassung dann, wenn
sich ein grosser Teil der Biirger wehrt, wenn der Staat
(bzw. deren Politiker) die ihm gesetzten verfassungs-
missigen Grenzen iiberschreitet. Diese Opposition
schliesst die konsequente Abwahl einer sich ent-
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sprechend verhaltenden Partei mit ein. Wichtig ist,
dass sich die Biirger auch wehren, wenn sie von dem
entsprechenden Staatsverhalten nicht direkt negativ
betroffen sind, ja allenfalls sogar kurzfristig davon
profitieren wiirden. Ein solches Verhalten ist nur
dann rational, wenn jeder Biirger darauf zihlen kann,

Beides - Spezialisierung zusammen
mit gegenseitiger Kontrolle -
tragt zu besser informierten kollektiven

Entscheiden bei.

dass sich andere Biirger bei einem Ubergriff des Staa-
tes gegen ihn ebenfalls zur Wehr setzen werden. Die-
ses «Fiireinandereinstehen» setzt voraus, dass die
Biirger ihr Verhalten genau koordinieren, d.h. sie
miissen sich darauf einigen, bei welchen Arten von
Staatsiibergriffen sie sich fiireinander einsetzen.
Diese Absprachen sind unerlisslich, damit sich ge-
genseitig kompatible Erwartungen bilden kénnen.
Andernfalls kann die Kooperation zusammenbre-
chen: Werden Erwartungen aufgrund eines Missver-
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stindnisses enttiuscht, setzen sich die Biirger in der
Zukunft in geringerem Ausmass fiir andere ein. Die
Grenzen des Staates werden aufgeweicht und die in-
dividuellen Rechte werden fiir alle weniger verliss-
lich.

Diese Ubereinkunft ist eine Koordinationshilfe,
die selbstdurchsetzend ist. Denn es ist besser, sich an
diese Ubereinkunft zu halten, da ansonsten die Ko-
operation verfillt und der Staat nicht mehr diszipli-
niert ist. Zudem umfasst diese Ubereinkunft wesent-
lich mehr als iiblicherweise in einer Verfassung fest-
gehalten wird und schliesst das mit ein, was hiufig
mit den Begriffen Biirgersinn oder allgemein aner-
kannte Gerechtigkeitsvorstellungen bezeichnet wird.
Wie ein solcher Konsens oder Biirgersinn entsteht,
bewahrt und erneuert wird, muss hier offen bleiben.
Und auch in der 6konomischen Literatur sind mir
nur wenige Arbeiten bekannt, die diesen Aspekt
konkret thematisieren. Diese Uberlegungen weisen
jedoch darauf hin, dass die Bindungswirkung einer
Verfassung nicht von der dusserlichen Homogenitit
der Biirger abhingt (wie Sprache, Religion, usw.),
sondern von deren Homogenitit beziiglich der
Staatsauffassung. Dies mag fiir die Willensgemein-

TITELBILD

WIRTSCHAFTSPOLITIK

schaft Schweiz als auch fiir die Dauerhaftigkeit der
Europiischen Integration von besonderer Bedeutung
sein. Sodann bedarf dieser Konsens einer stindigen
Erneuerung und sollte in jeder Generation neu er-
arbeitet werden. Regelmiissige formelle Verfassungs-
revisionen kénnen dazu einen Beitrag leisten, wenn
die Debatten breit abgestiitzt sind und sachbezogen
gefiihrt werden. Auch kann die direkte Demokratie
zu dieser Konsensbildung einen Beitrag leisten, da sie
zu breit abgestiitzten Diskussionen zwingt. 4

Uberarbeitete und gekiirzte Version der Antrittsvorlesung zum
Privatdozenten, gehalten am 24. Juni 1997 an der Universitit
St. Gallen.

Peter Moser, geboren 1962, ist Dozent fir Volkswirtschaftslehre
an der Fachhochschule Wirtschaft und Tourismus Chur und Privat-
dozent an der Universitdt St. Gallen. Habilitation 1996 mit einer
Arbeit tiber die 6konomische Bedeutung politischer Institutionen.
Diese Arbeit wird 1999 bei Edward Elgar unter dem Titel «The Po-
litical Economy of Democratic Institutions» erscheinen. Weitere
Forschungsschwerpunkte sind die internationale Handelspolitik
und insbesondere die WTO, wirtschaftspolitische Fragen der
Schweiz sowie die Wirtschaftspolitik und Institutionen der Euro-
pdischen Union.

Salginatobel-Briicke bei
Schiers (1929/30).
Architekt: Robert Maillart
Photo: René Furer

VISIONARE SCHWEIZER ARCHITEKTUR

DES 20. JAHRHUNDERTS

Salginatobel-Briicke bei Schiers (1929/30)

Architekt: Robert Maillart

Zu den ganz grossen Leistungen der
Baukunst des spiten 19. und der ersten
Hilfte des 20. Jahrhunderts in der Schweiz
gehoren die Ingenieursarbeiten in den
Alpen: die Passstrassen, die Eisenbahn-
durchstiche, die Staudimme und Briicken.

Der ehemalige Dozent fiir Architektur-
theorie an der ETH Ziirich, René Furer,
hat unter dem Titel «Facetten — Bauen in
der Schweiz» seine Dia-Sammlung zur
Schweizer Architektur im Architektur-
museum Basel prisentiert. Neben anderen
Themen waren die Briicken besonders
wichtig. Eine der zentralen Figuren auf
diesem Feld ist der Bauingenieur Robert
Maillart (1827 bis 1940), dem mit der
Salginatobel-Briicke bei Schiers 1929/30
eine der spektakulirsten Eisenbeton-Kon-
struktionen gelang. 90 Meter weit spannt

der Bogen iiber die Schlucht. Schon das
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von Ingenieur Coray erstellte Geriist war
spektakulir.

Die Ausstellung «Facetten — Bauen in
der Schweiz» von René Furer fand im Friih-
sommer 1997 im Architekturmuseum Ba-

sel statt. ULRIKE JEHLE-SCHULTE STRATHAUS

Das Architekturmuseum Basel stellt in wechseln-
den Ausstellungen internationale und schwei-
zerische Architektur aus und versteht sich als
Vermittler von architektonischen Fragen im wei-
testen Sinn. Nicht nur fiir Fachleute, sondern
fiir ein breites, interessiertes Publikum. Unter
dem Motto «Visionire Schweizer Architektur des
20. Jahrhunderts» gestaltet die Direktorin Ulrike
Jehle-Schulte Strathaus aus den Bestinden des Mu-
seums die 10 Titelblitter der «Schweizer Monats-
hefte» im Jahr 1998. Auf jedem Titelblatt wird ein
wichtiges Werk der schweizerischen Architekeur
des 20. Jahrhunderts zu sehen sein, mit dem ein
neuer, nicht selten revolutionirer Akzent in der
Entwicklung des Bauens gesetzt wurde.



	Glaubwürdige Wirtschaftspolitik in einer Demokratie

